
 
 

 
Tarife für den Bezug von Trink- und Brauchwasser 
Tarife für die Abwasserbeseitigung              
gültig ab 1. Januar 2014, Stand Mai 2019 
 

1. Normaltarife Wasser 

Dieser Tarif gilt in der Regel für alle Bezüger und deren gesamten, über eine 
Wasseruhr oder ähnliche Messeinrichtungen erfassten Wasserbezug. 

Für alle Wasserbezüger setzt sich der Wasserpreis zusammen aus einer 
Grundgebühr pro Wasseruhr und der bezogenen Wassermenge. Die Grundgebühr 
pro Wasseruhr ist abhängig vom Aussendurchmesser der Wasser-
Liegenschaftsanschlussleitung. 

Bei den Preisen inkl. 2.5% MwSt. handelt es sich um kaufmännisch gerundete 
Angaben. 

1.1 Grundgebühren 

Grundgebühr pro Wasseruhr   exkl. MwSt. inkl. 2.5% MwSt. 
   bis 50 mm pro Jahr CHF 75.00 76.88 
 über 50 bis 75 mm pro Jahr CHF 200.00 205.00 
 über 75 bis  100 mm pro Jahr CHF 425.00 435.63 
 über 100 bis  125 mm pro Jahr CHF 700.00 717.50 
 über 125 bis 150 mm pro  Jahr CHF 1050.00 1076.25 

1.2 Konsum- und Mengenpreise 
    exkl. MwSt. inkl. 2.5% MwSt. 

 Wasserbezug   pro m3 CHF 2.25 2.31 
 

2. Normaltarife Abwasser 

Die Abwassermengengebühr wird nach dem gemessenen m3 Frischwasser-
verbrauch verrechnet. Für jeden Haushalt und jeden Gewerbebetrieb sowie für 
öffentliche Strassen wird zudem eine jährlich wiederkehrende Grundgebühr erhoben. 

Bei den Preisen inkl. 7.7% MwSt. handelt es sich um kaufmännisch gerundete 
Angaben. 

2.1 Grundgebühren  
    exkl. MwSt. inkl. 7.7% MwSt. 

 Grundgebühr pro Jahr     CHF 48.00 51.70 
  

2.2 Mengengebühr 
 

    exkl. MwSt. inkl. 7.7% MwSt. 

 Abwasserbeseitigung   pro m3 CHF 1.55 1.67 
 

  

 

 

 

3. Spezialtarife Wasser 

3.1 Pauschalpreise 
In Ausnahmefällen kann die Werkkommission bei sehr geringem 
Wasserverbrauch (max. 20 m3 pro Jahr) auf den Einbau einer 
Wasseruhr verzichten und einen Pauschalpreis berechnen. 

             exkl. MwSt. inkl. 2.5% MwSt. 

 Pauschalpreis  pro Jahr  CHF   95.00 97.38 
(20 m3 à CHF 2.25 plus 1 x Grundgebühr pro Wasseranschlussleitung à CHF 50.00) 

3.2 Baustellentarif 
Für provisorische Baustellenwasseranschlüsse werden pro Anschluss 
nachfolgende Pauschalbeträge in Rechnung gestellt. 

In diesem Pauschalpreis ist der Preis für Wasserbezug ab Hydrant 
(Position 3.4) bereits enthalten. 

    exkl. MwSt. inkl. 2.5% MwSt. 

  - Einfamilienhaus    CHF 100.00 102.50 
  - 2 bis 5-Familienhaus    CHF 200.00 205.00 
  - ab 6-Familienhaus    CHF 400.00 410.00 
  - Gewerbe- und Industriebau  CHF 400.00 410.00 

3.3 Zwischenablesungen 
Für Zwischenablesungen und -abrechnungen, z.B. bei provisorischen 
Anschlüssen, Besitzerwechsel, Wegzug usw., wird eine Gebühr von CHF 
25.00 exkl. MwSt. resp. CHF 25.60 inkl. 2.5% MwSt. verrechnet. 

3.4 Wasserbezug ab Hydrant 
Bei rechtzeitiger Orientierung der Technischen Werke wird der Hydrant 
freigegeben. Der Konsum- und Mengenpreis wird errechnet oder via 
Wasseruhr erfasst. 

    exkl. MwSt. inkl. 2.5% MwSt.  

 - Bei rechtzeitiger Orientierung pro Bezug  CHF       50.00 51.25 
 - Ohne Orientierung des Wasserwerkes   
    pro Bezug    CHF     300.00           307.50 

4. Rechnungsstellung 

4.1 Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird auf dem Rechnungstotal erhoben und separat 
ausgewiesen. 

4.2 Zahlungsfrist 
Die Zahlungsfrist für sämtliche Rechnungen beträgt 30 Tage netto. 

4.3 Zählerablesungen 
Die Zählerablesungen erfolgen in der Regel jährlich im Monat Januar. Nach 
jeder Ableseperiode wird eine definitive Schlussabrechnung erstellt.  

Diese Tarife wurden an der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2013 genehmigt 
und treten per 1. Januar 2014 in Kraft. Alle bisherigen Wasser- und Abwassertarife 
werden damit aufgehoben. Sämtliche Bestimmungen der Gemeinde Eschlikon oder 
der Technischen Werke Eschlikon können auf der Homepage www.eschlikon.ch 
eingesehen werden. 


